Bericht der Arbeitsgruppe „Institutionelle Psychotherapie“ zur künftigen Bedeutung der institutionellen Psychotherapie für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung im Kanton Zürich sowie Stellungnahme zu den Resultaten der Evaluation des Psychiatriekonzepts des Kantons Zürich

- Zusammenfassung - 

Im Auftrag des Vorstands des Zürcher Vereins Psychiatrischer Chefärzte (ZVPC)

Der Evaluationsbericht des Büros Vatter fusst auf den eingeholten Stellungnahmen wichtiger Repräsentanten der psychiatrischen Versorgung des Kantons Zürich. Ein Mangel besteht darin, dass auf eine systematische Untersuchung und empirische Datenerfassung ergänzend zu den Stellungsnahmen verzichtet wurde. Somit basiert der Evaluationsbericht des Büros Vatter im wesentlichen auf der Analyse des Meinungsabbildes der Befragten, nicht jedoch auf einer mittels weiterer empirischer Kriterien entwickelten Bedarfsanalyse. Vor diesem Hintergrund entschloss sich die Arbeitsgruppe, für die Beurteilung der psychotherapeutischen Versorgung relevante empirische Daten zu berücksichtigen: 

· Situation der stationären Psychotherapie in der deutschsprachigen Schweiz: Auf der Grundlage der Übersichtsarbeit von Küchenhoff und Kern (1989) wurde eine Aktualisierung - insbesondere auch unter Berücksichtigung therapeutischer Konzepte - vorgenommen. Es zeigte sich, dass das Behandlungsangebot (z.B. störungsspezifische Therapien) seit 1998 trotz zunehmender Ressourcenknappheit erweitert wurde. Neben den vorhandenen psychodynamisch orientierten Konzepten ist eine Differenzierung kognitiv-behavioraler Angebote zu verzeichnen. 

· Einbezug der PSYREC-Daten der Forschungsgruppe Public Mental Health (PUK Zürich): Seit Anfang der 90er Jahre ist ein mittlerweile über 10 Jahre andauernder, deutlich steigernder Trend der Aufnahmen in psychiatrischen Kliniken des Kantons Zürich zu verzeichnen. Im 10-Jahresvergleich (1994 – 2003) lässt sich eine Verdoppelung von 5075 auf 10278 stationäre Hospitalisationen registrieren. Die Hauptgruppen der in den psychiatrischen Kliniken behandelten Störungen bilden mit einem Anteil von je gut 20% die Diagnosengruppen F1 (Substanzstörungen), F2 (an Schizophrenie Erkrankte) und F3 (affektiv Kranke). Der Anteil der Substanzstörung ist in den vergangenen Jahren etwas rückläufig, während sich der Anteil der neurotischen, somatoformen und Belastungsstörungen (F4) in den vergangenen 10 Jahren von 9 auf 18% erhöhte.

· Prävalenz psychischer Störungen in der Allgemeinbevölkerung (Jacobi, Wittchen et al. 2004): Es wurde eine Lebenszeitprävalenz psychischer Störungen nach DSM-IV von 42,6% (Frauen: 48,9%, Männer: 36,8%) und eine 12-Monatsprävalenz von 31,1% (Frauen: 37,0%, Männer: 25,3%) festgestellt. Affektive Störungen (12-Monatsprävalenz: 11,9%), Angst- und Zwangsstörugnen (12-Monatsprävalenz: 14,5%) und somatoforme Störungen (12-Monatsprävalenz: 11,0%) standen im Vordergrund. Die 12-Monatsprävalenz von substanzinduzierten Störungen lag bei 4,5%, von Essstörungen von 0,3%. Erstaunlich hoch war die psychiatrische Komorbidität, die im Schnitt bei 39,5% bezüglich der 12-Monatsprävalenz lag. Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen hing in erster Linie von dem Ausmass psychiatrischer Komorbidität ab. 

· DAK-Gesundheitsreport (2002): Das Arbeitsunfähigkeitproblem aufgrund psychischer Störungen hat seit 1997 von 67 Tagen bis 2002 auf 101 Tage zugenommen (Wachstum von 51%). Die betroffene Quote, also der Anteil der Versicherten mit wenigstens einer Arbeitsunfähigkeit wegen psychischer Störungen nahm von 2,1% im Jahr 1997 auf 2,7% im Jahr 2002 zu (Wachstum von 27%).

Die fünf häufigste Diagnosegruppen nach ICD-10 im Zusammenhang mit der Entwicklung von AU-Tagen: Affektive Störungen (F3; ♀ 55,3%, ♂ 31,2%), neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4; ♀ 56,9%, ♂ 30,9%), Substanzmissbrauch (F1; ♀ 4,0%, ♂ 10,0%), Störungen aus dem schozophrenen Formenkreis (F2; ♀ 5,7%, ♂ 4,9%), Verhaltensauffälligkeiten inkl. Essstörungen (F5; ♀ 3,3%, ♂ 0,7%).

In der Altersgruppe von 20 – 24 Jahren erhöhte sich die Zahl der Krankheitsfälle um 90%!

Sowohl der Bundesgesundheitssurvey als auch der DAK-Gesundheitsreport unterstreichen die zunehmende Bedeutung von psychischen Störungen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Aufgrund der Datenlage ist von einem erheblichen Bedarf an psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungsangeboten auch in Zukunft (unter Berücksichtigung der WHO-Daly-Scores) auszugehen.

· Wirksamkeit von Psychotherapie: Im Hinblick auf den vom Vorstand des ZVPC erteilten Auftrag an die Arbeitsgruppe „Institutionelle Psychotherapie“ bestand ein wesentliches Anliegen der Arbeitsgruppe darin, einen umfassenden Überblick über die vorliegenden empirischen Befunde zur Wirksamkeit von Psychotherapie zu vermitteln.

· Notwendigkeit des weiteren Ausbaus überregionaler Spezialangebote: Im Einklang mit dem Evaluationsbericht des Büros Vatter empfiehlt die Arbeitsgruppe den weiteren Ausbau überregionaler Spezialangebote für die folgenden PatientInnengruppen: 

· MigrantInnen (Notwendigkeit der Einrichtung eines ethnopsychiatrischen Beratungsdienstes)

· Somatoforme Störungen

· Junge Erwachsene mit unterschiedlichen psychischen Störungen, bei denen die Notwendigkeit des kombinierten Einsatzes von Psychotherapie und pädagogischen Interventionen besteht

· Persönlichkeitsstörungen (z.B. Borderline, spezifische Therapieangebote) und

· Mutter-Kind-Angebote.

· Berücksichtigung von Zielkonflikten: Hinsichtlich der Weiterentwicklung der bestehenden Angebote für Depressions- und Angstbehandlung und schizophrene Ersterkrankten sind Zielkonflikte zu berücksichtigen. Einerseits ist angesichts der hohen Prävalenz (insbesondere bei depressiven Erkrankungen und Angststörungen, ferner auch bei somatoformen Störungen) eine gemeindenahe Versorgung wünschenswert, anderer ist zu berücksichtigen, dass eine weitere Spezialisierung kompetenter Behandlungsteams notwendig ist, die unter Umständen an die Gegebenheiten spezialisierter Zentren gebunden bleibt. In einzelnen Fällen kann auch eine wohnortferne Versorgung indiziert sein.

Das Phänomen der „kritischen Grösse“ gilt hingegen für häufige Störungen kaum: hier ist auch eine regionale Spezialisierung zu empfehlen, da der Vorteil der wohnortnahen Versorgung überwiegt, wie im Psychiatriekonzept vorgesehen ist. 

· Notwendigkeit des Ausbaus teilstationärer Angebote im Bereich der institutionellen Psychotherapie: Die Arbeitsgruppe hält insbesondere bei depressiven Erkrankungen, Angststörungen, somatoformen Störungen und psychisch kranken jungen Erwachsenen, den Ausbau teilstationärer Angebote für dringend erforderlich. Dies betrifft insbesondere auch bisher unterversorgte Gebiete, wie z.B. Zürcher Unterland. Von besonderer Bedeutung ist dabei eine verbesserte Vernetzung ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote im Sinne von integrativen Behandlungsketten. 

· Berücksichtigung des Finanzierungsaspektes für die Entwicklung der teilstationären Behandlung: Im Hinblick auf eine patientenorientierte und zugleich kosteneffektive Versorgung unter der Vorgabe „ambulant vor teilstationär vor stationär“ ergibt sich die Notwendigkeit, im gleichen Masse therapeutische Konzepte in allen drei Teilbereichen zu implementieren.

Die jetzige Situation mit Halbtages- und Tagespauschale bringt Einrichtungen mit intensivem therapeutischem Angebot stark unter Druck.

· Notwendigkeit flankierender Massnahmen: Voraussetzung für die Verlagerung von therapeutischen Angeboten von der stationären über teilstationäre zur ambulanten Therapie ist die Schaffung von geeigneten betreuten Wohnmöglichkeiten und zeitgemässen beruflichen Wiedereingliederungsstätten. 

· Notwendigkeit der Vernetzung: Bei der Weiterentwicklung psychotherapeutischer Behandlungsangebote besteht die Notwendigkeit der Optimierung der Vernetzung von bereits bestehenden Angeboten und der Nutzung von Synergien, sowohl im fachlich-personellen wie auch infrastrukturellen Bereich. 

· Mehrdimensionaler Ansatz: Vor dem Hintergrund der überwiegend strukturorientierten Orientierung im Evaluationsbericht werden inhaltliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt. Aufgrund der multifaktoriellen Genese vieler psychiatrischer Erkrankungen ergibt sich der Bedarf nach einem mehrdimensionalen Ansatz, der die verschiedenen Ausrichtungen psychotherapeutischen Handelns einbezieht und integriert. 

· Berücksichtigung der vorliegenden wissenschaftlichen Befunde: Im Hinblick auf die weitere Planung der Versorgungsstrukturen im Bereich Psychotherapie und die angekündigte Überprüfung der Psychotherapie als Grundleistung der Krankenkassen verweist die Arbeitsgruppe auf die umfangreiche empirische Datenlage, die zu berücksichtigen ist. 

· Regionale Psychiatriekommissionen: Die Arbeitsgruppe unterstützt den Vorschlag im Evaluationsbericht einer verbesserten Koordination bei der weiteren Entwicklung der Spezialversorgung und des verstärkten Einbezugs der regionalen Psychiatriekommissionen.

Zürich, den 16.02.2006

PD Dr. med. Heinz Böker

Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Institutionelle Psychiatrie“
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